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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 076-2023 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2023.RRGR.103 

  

Eingereicht am: 15.03.2023 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Bossard-Jenni (Oberburg, EVP) (Sprecher/in) 

 
 

 Steiner (Boll, EVP) 
Gerber (Reconvilier, EVP) 

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Bau- und Verkehrsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Gleichbehandlung bei der Finanzierung von ÖV und Kantonsstrassen 

Der Regierungsrat wird wie folgt beauftragt: 

1. Er legt dar, welche Möglichkeiten es gibt, die Kostenteilung der Gemeinden am öffentli-

chen Verkehr und an Kantonsstrassen gleichzustellen. 

2. Er erläutert, welche notwendigen (gesetzlichen) Grundlagen erstellt oder geändert wer-

den müssen, und erarbeitet Vorschläge, wie das Anliegen der Gleichbehandlung der 

Finanzierung des öffentlichen Verkehrs und der Kantonsstrassen umgesetzt werden 

kann. 

3. Er erstattet dem Grossen Rat dazu einen kurzen Bericht und leitet die entsprechenden 

Massnahmen ein. 

Begründung: 

Das zunehmende Mobilitätsbedürfnis unserer Gesellschaft stellt den Kanton Bern vor grosse 

Herausforderungen. Engpässen auf Kantonsstrassen wird in der Regel mit Kapazitätsausbau 

und baulichen Massnahmen entgegengetreten. Für Gemeinden ist die Forderung nach Investiti-

onen in die Kantonsstrasseninfrastruktur mit weniger finanziellen Nachteilen verbunden als die 

Forderung nach Kapazitätssteigerung im öffentlichen Verkehr. Mittels ÖV-Punkten beteiligen 

sich die Gemeinden zu einem Drittel an den Kosten, die der öffentliche Verkehr im Kanton Bern 

verursacht. Jede Abfahrt eines Verkehrsmittels an den Haltestellen auf dem Gemeindegebiet 

wird gezählt und mit einem vom Transportmittel abhängigen Faktor gewichtet. Demgegenüber 

sind die Gemeinden weder an der Erstellung noch am Unterhalt der Kantonsstrassen finanziell 

beteiligt. Dies stellt eine Benachteiligung des öffentlichen Verkehrs dar. 
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Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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